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Antrag 94/II/2025 SPDqueer Berlin LDK

Keine Ausnahmen bei Queerfeindlichkeit - Schutz vor Beleidigung muss für alle queeren Menschen gelten!

Beschluss:

Wir fordern die Erweiterung des Paragrafen 192a StGB um den Schutz vor Angriffen und Hassrede aufgrund des Merkmals

Geschlecht, insbesondere geschlechtlicher Identität, um verhetzende Beleidigungen gegenüber trans*, inter*, nicht-binären

und agender* Personen in den Straftatbestand mit aufzunehmen.

 

Eine mögliche neue und diversitätssensible Formulierung könnte lauten:

 

„§ 192a Verhetzende Beleidigung

Wer einen Inhalt (§ 11 Absatz 3), der geeignet ist, die Menschenwürde anderer dadurch anzugreifen, dass er eine durch ihre

nationale, rassische, religiöse oder ethnische Herkunft, ihreWeltanschauung, ihre Behinderung, ihr Geschlecht oder ihre sexu-

elle Orientierung und geschlechtliche Identität bestimmte Gruppe oder einen Einzelnenwegen dessen Zugehörigkeit zu einer

dieser Gruppen beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet, an eine andere Person, die zu einer der vorbezeich-

neten Gruppen gehört, gelangen lässt, ohne von dieser Person hierzu aufgefordert zu sein, wirdmit Freiheitsstrafe bis zu zwei

Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

 

Wir fordern darüber hinaus die Erweiterung des Paragrafen 130 Absatz 1 StGB umden Schutz von queerenMenschen vor Volks-

verhetzung aufgrund des Merkmals Geschlechts, insbesondere geschlechtlicher Identität, oder aufgrund ihrer sexuellen Ori-

entierung.

 

Eine mögliche neue und diversitätssensible Formulierung könnte lauten:

 

„§130 Volksverhetzung

(1) Wer in einerWeise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören,

1. gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, gegen Teile der Bevöl-

kerung oder gegen einen Einzelnen wegen dessen Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil

der Bevölkerung oder durch ihr Geschlecht oder ihre sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität bestimmten

Gruppe zum Hass aufstachelt, zu Gewalt- oderWillkürmaßnahmen auffordert oder

2. die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder einen

Einzelnen wegen dessen Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einemTeil der Bevölkerung oder durch

ihr Geschlecht oder ihre sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität bestimmten Gruppe beschimpft, böswillig

verächtlich macht oder verleumdet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.“
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